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vertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)
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23. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung des Commonwealth
der Bahamas über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

21. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 12. Jänner 1982 betreffend den Beitritt
Griechenlands und Bulgariens zum Überein-
kommen über den Beförderungsvertrag im
internationalen Straßengüterverkehr vom

19. Mai 1956 (CMR)

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen sind Griechenland mit Wir-
kung vom 22. August 1977 und Bulgarien mit Wir-
kung vom 18. Jänner 1978 dem Übereinkommen
über den Beförderungsvertrag im internationalen
Straßengüterverkehr (CMR) (BGBl. Nr. 138/1961,
letzte Kundmachung betreffend den Geltungsbe-
reich BGBl. Nr. 429/1976) beigetreten.

Die Beitrittsurkunde Bulgariens enthält den Vor-
behalt, daß sich Bulgarien durch Artikel 47, der die
obligatorische Gerichtsbarkeit des Internationalen
Gerichtshofes vorsieht, nicht gebunden betrachtet.
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22. INTERNATIONALES KAFFEE-
ÜBEREINKOMMEN 1976

ERGÄNZUNG DER REGELN FÜR DIE
ANWENDUNG EINES SYSTEMS VON
URSPRUNGSZEUGNISSEN, WENN

QUOTEN IN KRAFT SIND *)

Nach Mitteilung des Exekutivdirektors der Inter-
nationalen Kaffee-Organisation ist in der Anlage 6
der Regeln für die Anwendung eines Systems von
Ursprungszeugnissen, wenn Quoten in Kraft
sind,

„Greece 91" bzw. „Griechenland 91"

in die Liste der Einfuhr-Mitglieder einzufügen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 361/1979

Kreisky

23.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER

REGIERUNG DES COMMONWEALTH
DER BAHAMAS ÜBER DIE

AUFHEBUNG DER
SICHTVERMERKSPFLICHT

Artikel 1

Im Sinne dieses Abkommens ist unter Reisepaß
ein österreichischer gewöhnlicher Reisepaß, Dienst-
paß und Diplomatenpaß beziehungsweise ein baha-
mischer gewöhnlicher Reisepaß, Offizialpaß und
Diplomatenpaß zu verstehen.
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Artikel 2

Österreichische Staatsbürger und bahamische
Staatsangehörige, die einen gültigen Reisepaß besit-
zen, der von den zuständigen Behörden ihres Lan-
des ausgestellt wurde, dürfen sichtvermerksfrei in
das Gebiet des anderen Vertragsstaates einreisen
und sich bis zu einem Zeitraum von drei Monaten
aufhalten, sofern der Aufenthalt nicht der Arbeits-
aufnahme dient.

Artikel 3

Österreichische Staatsbürger und bahamische
Staatsangehörige, die in das Gebiet des anderen
Vertragsstaates für einen drei Monate übersteigen-
den Zeitraum oder zum Zwecke der Arbeitsauf-
nahme einreisen, bedürfen eines vor der Einreise
einzuholenden Sichtvermerkes.

Artikel 4

Die Bestimmungen dieses Abkommens befreien
die österreichischen Staatsbürger und die bahami-
schen Staatsangehörigen nicht von der Verpflich-
tung, die bahamischen und österreichischen
Gesetze und Vorschriften betreffend die Einreise
und den Aufenthalt von Ausländern zu beachten.

Artikel 5

(1) Die Inhaber österreichischer Diplomaten-
pässe oder Dienstpässe sowie die Inhaber bahami-
scher Diplomatenpässe oder Offizialpässe, die Mit-
glieder einer diplomatischen Mission oder eines
Konsulates eines der Vertragsstaaten sind, die in
dem Gebiet des anderen Vertragsstaates errichtet
sind, oder welche Vertreter eines Vertragsstaates
bei einer internationalen Organisation sind, die in
dem Gebiet des anderen Vertragsstaates errichtet
wurde, oder welche Beamte einer solchen Organi-
sation sind, dürfen sichtvermerksfrei einreisen und
sich in dem Gebiet des anderen Vertragsstaates bis
zur Beendigung ihrer Dienstverwendung aufhalten.

(2) Für die Dauer der Dienstverwendung der im
Absatz 1 dieses Artikels angeführten Personen dür-
fen die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt leben-
den Familienangehörigen in das Gebiet des anderen
Vertragsstaates ohne Sichtvermerk einreisen und
sich dort aufhalten, wenn sie selbst Inhaber öster-
reichischer Diplomatenpässe, Dienstpässe oder
gewöhnlicher Reisepässe bzw. bahamischer Diplo-
matenpässe, Offizialpässe oder gewöhnlicher Reise-
pässe sind.

Artikel 6

Jeder Vertragsstaat behält sich das Recht vor,
Personen, die er als unerwünscht betrachtet oder
die gegen die vorstehenden Bestimmungen versto-
ßen, die Einreise oder den Aufenthalt in seinem
Gebiet zu verweigern.
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Artikel 7

Jeder Vertragsstaat wird Inhaber eines von sei-
nen Behörden ausgestellten Reisepasses auf sein
Gebiet zurücknehmen, selbst wenn deren Staatsan-
gehörigkeit bestritten werden sollte.

Artikel 8

Jeder Vertragsstaat behält sich das Recht vor, aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und
Gesundheit die Anwendung dieses Abkommens mit
Ausnahme des Artikels 7 vorübergehend auszuset-
zen. Einführung und Aufhebung dieser Maßnahme
sind dem anderen Vertragsstaat unverzüglich
schriftlich auf diplomatischem Wege bekanntzuge-
ben.

Artikel 9

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats, der auf den Monat folgt, in dem
das Abkommen unterzeichnet wurde, in Kraft.

(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Es ist jederzeit kündbar und tritt drei
Monate nach Einlangen der schriftlich auf diplo-
matischem Wege vorzunehmenden Kündigung
beim Vertragspartner außer Kraft.

GESCHEHEN zu Washington, am 4. Novem-
ber 1981 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
englischer Sprache, wobei beide Texte gleicherma-
ßen authentisch sind.

Für die
Österreichische Bundesregierung:

K. H. Schober m. p.

Für die
Regierung des Commonwealth der Bahamas:

Reginald L. Wood m. p.

Das vorstehende Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 9 Absatz 1 am 1. Feber 1982 in Kraft.
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